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RS OGH 1997/10/29 1R498/97m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1997

Norm

ZPO §40

Rechtssatz

Ohne konkrete Vereinbarung können vorprozessuale Kosten - Inkassokosten - nicht als Schadenersatzanspruch im

Hauptbegehren, sondern nur im Kostenverzeichnis als akzessorischer Anspruch, dessen Berechtigung nach §§ 40 9

ZPO zu prüfen wäre, geltend gemacht werden.

Anmerkung
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